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für Rechnung oder im Auftrag eines Gebietsfremden ein 
Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das zwischen Gefoiets- 
fremden und Gebietsansässigen oder für Gebietsfremde 
beschränkt wäre,

2. das Handeln für Rechnung oder im Auftrag eines Gebiets
fremden im Sinne der Ziff. 1 dem Dritten durch den Ge
bietsansässigen oder über eine andere bei dem Zustande
kommen des Rechtsgeschäfts mitwirkende Person vor der 
Vornahme des Rechtsgeschäfts mitzuteileri ist,

3. das dem Dritten gegenüber vorgenommene Rechtsgeschäft 
den Beschränkungen unterliegt, die gelten würden, wenn 
es ein Gebietsfremder vorgenommen hätte, sofern der 
Dritte die Mitteilung nach Ziff. 2 erhalten oder von dem 
Handeln für Rechnung oder im Auftrag eines Gebiets
fremden vor der Vornahme des Rechtsgeschäfts auf an
dere Weise Kenntnis erlangt hat,

4. im Falle einer nach § 10 angeordneten Depotpflicht ein 
Gebietsansässiger, der für ■ Rechnung oder im Auftrag 
eines Gebietsfremden einem anderen Gebietsansässigen 
unmittelbar oder mittelbar einen Kredit im Sinne des 
§ 10 Abs. 1 gewährt, dafür Sorge zu tragen hat, daß dem 
anderen Gebietsansässigen die Herkunft der Mittel vor 
Aufnahme des Kredits mitgeteilt wird,

soweit dies erforderlich ist, um den in der Ermächtigung be
stimmten Zweck zu erreichen. Unterbleibt eine aufgrund des 
Satzes 1 Ziff. 4 langeordnete Mitteilung, so werden die Ver
bindlichkeiten aus dem Kredit für die Depotpflicht dem Ge
bietsansässigen als Verbindlichkeiten gegenüber dem Ge- 
bietsfremden zugerechnet.

§ 7
Rechtsgeschäfte für Rechnung Gebietsansässiger

Rechtsvorschriften, die aufgrund einer in diesem Gesetz 
enthaltenen Ermächtigung ergehen, können ferner vorschrei
ben, daß Beschränkungen für Rechtsgeschäfte zwischen Ge
bietsansässigen und Gebietsfremden, die in einer aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschrift angeordnet sind, 
auch für Rechtsgeschäfte gelten, die zum Gegenstand haben, 
daß unmittelbar oder mittelbar zwischen einem Gebietsfrem- 
den und einem Dritten für Rechnung oder im Auftrag eines 
Gebietsansässigen ein Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das 
zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden beschränkt 
wäre, soweit dies erforderlich ist, um den in der Ermächti
gung (bestimmten Zweck zu erreichen.

Zweiter Abschnitt 
Allgemeine Beschränkungsmöglichkeiten

§ 8
Erfüllung zwischenstaatlicher Vereinbarungen

Zur Erfüllung zwischenstaatlicher Vereinbarungen, denen 
die DDR angehört, können Rechtsgeschäfte und Handlungen 
im Außenwirtschaftsverkehr beschränkt und bestehende Be
schränkungen aufgehoben sowie Pflichten für Lieferungen 
oder Bezüge festgelegt werden. Das gilt auch für die Siche
rung der gesamtwirtschaftlichen iErfordernisse aus bestehen
den Verrechnungsabkommen.

§9
Abwehr schädigender Einwirkungen aus 

fremden Währungsgebieten
(1) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Wirtschaftsverkehr 

mit fremden Währungsgebieten können beschränkt werden, 
um schädlichen Folgen für die Wirtschaft oder einzelne Wirt
schaftszweige im Wirtschaftsgebiet vorzubeugen oder ent
gegenzuwirken, wenn solche Folgen durch Maßnahmen in 
fremden Währungsgebieten drohen oder entstehen, die

1. den Wettbewerb einschränken, verfälschen oder verhin
dern oder

2. zu Beschränkungen des Wirtschaftsverkehrs mit dem 
Wirtschaftsgebiet führen.

(2) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirtschafts
verkehr können ferner beschränkt werden, um Auswirkun
gen von in fremden Währungsgebieten herrschenden, mit den 
Prinzipien der Ordnung der Deutschen Demokratischen Re
publik nicht übereinstimmenden Verhältnissen auf das Wirt
schaftsgebiet vorzulbeugen oder entgegenzuwirken.

§ 10

Abwehr schädigender Geld- und Kapitalzuflüsse 
aus fremden Währungsgebieten

(1) Wird die Wirksamkeit der Währungs- und Konjunktur
politik durch Geld- und Kapitalzuflüsse aus fremden Wäh
rungsgebieten derart beeinträchtigt, daß das gesamtwirt
schaftliche Gleichgewicht gefährdet ist, so kann durch Rechts
vorschrift vorgeschrieben werden, daß Gebietsansässige einen 
bestimmten Vom-Hundert-Satz der Verbindlichkeiten aus den 
von ihnen unmittelbar oder mittelbar bei einem Gebiets
fremden aufgenommenen Darlehen oder sonstigen Krediten 
während eines bestimmten Zeitraums zinslos auf einem Konto 
bei der Deutschen Bundesbank in Deutscher Mark zu halten 
haben (Depotpflicht). Als Kredite im Sinne des Satzes 1 gel
ten alle Rechtsgeschäfte und Handlungen, die wirtschaftlich 
eine Kreditaufnahme darstellen. Geht ein Gebietsansässiger 
gegenüber einem Gebietsfremden eine Verbindlichkeit durch 
Ausstellung, Annahme oder Indossierung eines Wechsels ein, 
so gilt eine im Zusammenhang hiermit von dem Gebiets
fremden erbrachte Geildleistung für die Dauer der Laufzeit 
des Wechsels als Kredit.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für die Verbindlichkeiten, für 
die Mindestreserven bei der Deutschen Bundesbank unterhal
ten werden müssen.

(3) Durch Rechtsvorschriften wird bestimmt, welche Arten 
von Verbindlichkeiten, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der handelsüblichen Abwicklung von Waren- und Dienst
leistungsgeschäften zwischen Gebietsansässigen und Ge
bietsfremden stehen, von der Depotpflicht ausgenommen 
werden. Weitere Verbindlichkeiten können durch Verord
nung von der Depotpflicht ausgenommen werden, soweit hier
durch eine Gefährdung der nach Abs. 1 Satz 1 zu wahrenden 
Belange nicht zu erwarten ist.

(4) Die Höhe des in Abs. 1 Satz 1 genannten Vom-Hundert- 
Satzes (Depotsatz) wird jeweils durch Verordnung festgelegt. 
Der Depotsatz darf hundert nicht überschreiten.

(5) Der Depotpflichtige kann die zur Erfüllung seiner De
potpflicht bei der Deutschen Bundesbank eingezahlten Beträge 
nicht zurückverlangen und den Rückzahlungsanspruch nicht 
übertragen, solange seine Depotpflicht besteht.

§ 1 1
Schatz der Sicherheit 

and der auswärtigen Interessen
(1) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirtschafts

verkehr können beschränktwerden, um
1. die Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik 

zu gewährleisten,
2. eine Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker 

zu verhüten oder
3. zju verhüten, daß die auswärtigen Beziehungen der Deut

schen Demokratischen Republik erheblich gestört wer
den.

(2) Nach Abs. 1 können insbesondere beschränkt werden
1. die Ausfuhr oder Durchfuhr von

a) Waffen, Munition und Kriegsgerät,
b) Gegenständen, die bei der Entwicklung, Erzeugung 

oder dem Einsatz von Waffen, Munition und Kriegs
gerät nützlich sind, oder

c) Konstruktionszeichnungen und sonstigen Fertigungs
unterlagen für die in Buchstaben а und b bezeichneten 
Gegenstände,

vor allem, wenn die Beschränkung der Durchführung


